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Zwei und zwanzigstes Buch.
Von 1663 — 1665 .

Erster Abschnitt .
tz.

' i — 4 . Geschichts-Erzählung des Lichtensteini-
fcheu proceffes . § . 5 . Der kaiserliche Reichshofrath
trägt dem Bischof von Münster die Exrcunon wi «
der den Fürsten Georg Christian über die Lichten «
sieinische Foberung auf . § . 6 . Der Bischof will sich
auf die Einreden des Fürsten nicht einlassen , § . 7 . und
droht , die Execucion zu vollziehen . Daher stehet sich
der Fürst gezwungen , mit dem Fürsten von Lichtensiein
« inen neuen Vergleich einzugchen . §. 8 . Mißvergnü -
gen der Stande über die von dem Fürsten Georg Chri¬
stian dem Lichtensteinischen Hause ausgestellte Versiche-
rungs 'Acte , und die darin enthaltene Verpfandung
der Grafschaft Ostfriesland . § . 9 . Durch einen Miß¬
verstand scheitert eine zur Bezahlung der Lichtensieini-
fchen Schuld angestellte Geld -Negotiation in Holland .

Zweiter Abschnitt .
§ . r . Der Bischof von Münster , Bernhard von

Galen , macht mit derExecution den Anfang und über¬
rumpelt die Dreier Schanze . H . 2 . Die General -
Staaten treffen kriegerische Vorkehrungen , dm Bischof
aus der Schanze zu treiben . § . z . Die ostfriesischen
Stande beschweren sich bei dem münsterischen Comman -
danten , dem Obcisten von Elberfeld , über die Einnah¬
me der Schanze . § . 4 . Dieser fodert die fürstlichen
Rentmeister auf , ihm ihre Hebungs - Bücher einzulie«
fern , und suchet die Eingesessenen durch ein Manifest
zu beruhigen , daß die Execution sich blos ans die fürst¬
lichen Güter erstrecken solle . § . 5 . Die GencrabStaa -
ten lassen es sich sehr angelegen seyn , diese Streitsache
in der Güte beizulegen , und den Bischof zum Abzug zu
bequemen . § . 6 . Der Fürst laßt den verfallenen ersten
Termin der Lichtensteinischen Schuld der münsterischen
Regierung anbieten . Diese weigert sich , solche zu em¬

pfangen .
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